
 

25. Nachtragssatzung  
vom 15.12.2022 
zur Satzung der Gemeinde Kirchhundem über die Erhebung von Abwasser-
gebühren (Abwassergebührensatzung) vom 14. Dezember 1999 zur Entwäs-
serungssatzung der Gemeinde Kirchhundem vom 14. Dezember 2001 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des 

Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), zuletzt geändert 

durch Art. 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. 2020, 
S. 916), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 

und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), 

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19.12.2019 (GV. NRW. 2019, S. 

1029), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des Landeswasserge-

setzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 

(GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021, 

S. 560 ff.; ber. GV. NRW. 2021, S. 718), in der jeweils geltenden Fas-
sung sowie des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum 

Abwasserabgabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 

2016, S. 559 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 

Änderung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 

560 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde 

Kirchhundem zur Abwassergebührensatzung der Gemeinde Kirchhun-

dem vom 14. Dez. 1999 zur Entwässerungssatzung der Gemeinde 

Kirchhundem vom 14. Dez. 2001 in seiner Sitzung am 15.12.2022 
nachfolgende Nachtragssatzung beschlossen: 
Artikel I 
Änderungen 

1.) Paragraph 4 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

 

  Die Schmutzwassergebühr beträgt je Kubikmeter Schmutz-
wasser: 

  a) für alle Kanalbenutzer/-innen, die nicht Ruhrver-

bandsmitglieder sind (§ 2 Absatz 1): 3,17 € 

     b) für die Kanalbenutzer/-innen, die als Ruhrver-

bandsmitglieder unmittelbar Beiträge an den Ruhr-

verband entrichten (§ 2 Absatz 4):    1,11 € 

2.) Paragraph 4 Abs. 7 Satz 1 erhält folgende Fassung:  

  Die Schmutzwassergebühr (Klärschlammbehandlungsgebühr) 

für nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossene Gebüh-
renpflichtige im Sinne von § 2 Abs. 5 (Betreiber/-innen von 

Kleinkläranlagen/abflusslosen Gruben) beträgt 1,78 € je Ku-

bikmeter Schmutzwasser. 

3.) Paragraph 4a Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

  Die Niederschlagswassergebühr beträgt für jeden Quadratme-

ter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Fläche i. 

S. d. Absatz 1 

  a) für alle Kanalbenutzer/-innen, die nicht Ruhrver-

bandsmitglieder sind (§ 2 Absatz 1): 0,71 € 

         b) für die Kanalbenutzer/-innen, die als Ruhrver-
bandsmitglieder unmittelbar Beiträge an den Ruhr-

verband entrichten (§ 2 Absatz 4):    0,54 € 
Artikel II 
Inkrafttreten 
Diese 25. Nachtragssatzung zur Abwassergebührensatzung der Gemeinde 
Kirchhundem vom 15.12.2022 tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig treten alle 
entgegenstehenden Bestimmungen außer Kraft. 
Bekanntmachungsanordnung: 
Diese 25. Nachtragssatzung vom 15.12.2022 zur Abwassergebührensatzung der 
Gemeinde Kirchhundem wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren ist nicht durchgeführt worden, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Kirchhundem, den 21.12.2022 
Björn Jarosz  
Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 

Gemeinde Kirchhundem 

Der Bürgermeister 


